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lieh zu äußern. Dieses Recht wird durch kein Dienst
oder Arbeitsverhältnis beschränkt. Niemand darf 
benachteiligt werden, wenn er von diesem Recht 
Gebrauch macht.
2 Die Freiheit der Presse, des Rundfunks und des 
Fernsehens ist gewährleistet.

1 Alle Bürger haben das Recht, sich im Rahmen 
der Grundsätze und Ziele der Verfassung friedlich 
zu versammeln.
2 Die Nutzung der materiellen Voraussetzungen 
zur unbehinderten Ausübung dieses Rechts, der 
Versammlungsgebäude, Straßen und Kundgebungs
plätze, Druckereien und Nachrichtenmittel wird ge
währleistet.

Die Bürger der Deutschen Demokratischen Repu
blik haben das Recht auf Vereinigung, um durch 
gemeinsames Handeln in politischen Parteien, ge
sellschaftlichen Organisationen, Vereinigungen und 
Kollektiven ihre Interessen in Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen und Zielen der Verfassung zu ver
wirklichen.

1 Die Persönlichkeit und Freiheit jedes Bürgers 
der Deutschen Demokratischen Republik sind un
antastbar.
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